
 

Änderungsantrag  

Fraktion der Freien Demokraten 

zu Gesetzentwurf 

Landesregierung 

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf  

den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung  

in der Fassung der Beschlussempfehlung 

Drucksache 20/1617 zu Drucksache 20/1054  
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses 
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Naturschutz wird wie folgt geändert: 
 
Art. 1 wird wie folgt geändert: 
 
In Nr. 6 wird die Zahl „2029“ durch die Zahl „2021“ ersetzt. 
 
 
Begründung: 
 
Eine Verlängerung der aktuellen Gesetzeslage um zehn Jahre erscheint angesichts der Situation 
und der noch andauernden Diskussion in der Lebensmittelkontrolle nicht zielführend. Es ist un-
bestritten, dass weiterer Handlungsbedarf besteht, an dem der Gesetzgeber in den nächsten Jahren 
arbeiten wird. Insofern ist eine Verlängerung des bisherigen Gesetzes um zwei Jahre ausreichend, 
um in der Zwischenzeit weitere notwendige Änderungen beraten und beschließen zu können. 
 
 
Wiesbaden, 4. Dezember 2019 

Der Fraktionsvorsitzende: 
René Rock 
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